
1442 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XI. GP. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (1405 der Bei- I gesetzes über die Pensionsversicherung der in der 
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Bauern- Land- und Forstwirtschaft selbständig Erwerbs­
Krankenversicherungsgesetz abgeändert wird tätigen (1411 der Beila'gen) die BeSitimmungen des 
(3. Novelle zum Bauern-Krankenversiche- genannten Gesetzes über den Umfang der Ver-

rungsgesetz) . sicherung, über die Meldungen. und Aus~unfts­

Der vorliegende Gesetzentwurf ist im wesent­
lichen durch die beabsichtigte Ersetzung des 
Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs­
gesetzes aur.ch ein Bauern-Pensionsversicherungs­
gesetz bedingt. Er >enthält die erforderlichen Än­
derungen für den Bereich des Bauern-Kranken­
versicherungsgesetzes, in dem in mehreren Fällen 
auf das Landwirtschaftliche Zuschußrentenver­
sicherungsgesetz Bezug genommen wird. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat die 
Regierungsvorlage in se1ner Sitzung am 18. N 0-

vember 1969 in Verhandlung genommen. An der 
Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstat­
ter die Abgeol1dneten lng. H ä u s e r, M e 1 t e r, 
Anton S chi a ger, Voll man n, P fe i f e r, 
Dr. Hai der und Dr. Hai der sowie F,rau 
Bundesminister für soziale Verwaltung Grete 
Reh 0 r. Es wurde mit Stimmeneinhelligkeit be­
schlossen, dem Hohen Hause die Annahme des 
Ges,etzentwurfes uIliter B'erücksichtigung gemein­
samer Abänderungsanträge der Abgeordneten 
Dr. Hai der, lng. H ä u s er und M e I t e r zu 
Art. l Z; 2 lit. b und Art. II Abs. 2 lit. cl zu 
empfehlen. 

Zu den vom Ausschuß vorgeschlagenen Ab­
änderungen ist folgendes zu bemerken: 

Die vorgesehene 3. Novelle zum Bauern-Kran­
kenversicherungsgesetz enthält im wesentlichen 
Änderungen, die im Zusammenhang mit der ab 
1. Jänner 1971 an die Stelle der landwirtschaft­
lichen Zus.chußrenten~ersichepung tretenden 
Bauern-Pensionsversicherung Il!otwendig werden. 
Hievon ausgehend ist aber zu beachten, daß nach 
§ 159 Abs. 2 lit. b ,des Entwurfes eines Bundes-

Kern 
Berichterstatter 

pflicht sowie ü!her die Beiträge der Versicherten 
mit 1. Oktober 1970 in Kraft treten sollen. Die 
Beiträge zur Pensionsversicherung der Bauern 
sind von der österreichiJschen Bauernkranken­
kasse einzul1iehen und bilden mit den Beiträgen 
zur Bauern-Krankenversicherung ,eine einheit­
liche Schuld (§ 14 B-PVG.). Diee·rwähnte Mit­
wirkung der österreichischen Bauernkranken­
kasse an der Durchführung der Pensionsyersiche­
rung der Bauern und die enge ,rechtIiche Ver­
bindung der Beiträge zur Krankenversicherung 
und zur P.ensionsversi.cherung lassen es geboten 
erscheinen, die vorgeschlagenen Änderungen zum 
Bauern-Krankenversicherungsgesetz über die 
Pflichtversicherung (§ 2 Abs. 1 Z. 2 und § 2 
Abs. 2), über die Meldungen (§ 10 Abs. 1) und 
über die Bemessung der Beiträge (§ 17 Abs. 2, 3 
und 10) zum gleichen Zeitpunkt wie die entspre­
chenden Regelungen des Bauern-Pensionsversi­
cherungsgesetzes, nämlich mit 1. Oktober 1970, 
in Wirksamkeit zu setzen. 

Darüber hinaus erscheint es angebracht, bei 
der Abgrenzung des Versichertenkreises im § 2 . 
Abs. 2 nicht nur die Bestimmung des § 17 Abs. 2, 
sondern auch die des § 17 Albs. 10 entsprechend 
anzuwenden, um damit die gleiche Regelung wie 
im Bauern-Pensionsversi.cherungs.gesetz herbeizu­
führen. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der . /. 
Ausschuß für soziale Verwaltung den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem r.l n,g e s chi 0. s s e­
n ,e n G e set zen t w u r f die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

W,ien, am 18. November 1969 

Altenburger 
Obmannstellvertreter 
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1442 der Beilagen 3 

'j. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1969, mit dem das Bauern-Krankenversiche­
rungsgesetz abgeändert wird (3. Novelle zum 

Bauern-Krankenversicherungsgesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauern-Krankenversicherungsgesetz, BGB!. 
Nr. 219/1965, in der Fassung der Bundesgesetze 
BGBl. Nr. 256/1967 und BGBl. Nr. 19/1969, 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dieses Bundesgesetz regelt die Kranken­
versicherung der im Inland in der Land- und 
Forstwirtschaft selbständig erwerbstätigen Per­
sonen, ihrer mittätigen Angehörigen und der 
Bezieher einer Pension (Rente) aus der Pensions­
versicherung der Bauern." 

2. a) § 2 Ahs. 1 Z. 2 und 3 hat zu lauten: 

,,2. die Kinder, Enkel, Wahl- und Stiefkinder 
sowie ,die Schwiegerkinder einer in Z. 1 genann­
ten Person, alle diese, wenn sie hauptberuflich in 
diesem Betrieb beschäftigt sind und ihren Lebens­
unterhalt überwiegend aus dem Ertrag dieses 
Betriebes bestreitenj 

3. die Bezieher einer Pension (Rente) aus der 
Pensionsversicherung der Bauern, wenn und 
solan&e sie sich im Inland aufhalten." 

b) § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Pflichtversicherung besteht für die im 
Abs. 1 Z. 1 bezeichneten Personen nur, wenn 
der nach dem Bewertungsgesetz 1955, BGBl. 
Nr. 148, in der jeweils geltenden Fassung fest­
gestellte Einheitswert des land(forst)wirtschaft­
lichen Betriebes den Betrag von 12.000 S über­
steigt. Handelt es sich jedoch um einen land­
(forst)wirtschaftlichen Betrieb, dessen Einheits­
wert den Betrag von 12.000 S nicht übersteigt 
oder für den von ,den Finanzbehörden ein Ein­
heitswert des land(forst)wirtschaftlichen Ver­
mögens gemäß §§ 29 bis 50 des Bewertungs­
gesetzes nicht festgestellt wird, so besteht die 

Pflichtversicherung für die betreffenden Perso­
nen, vorausgesetzt, daß sie aus dem Ertrag des 
Betriebes überwiegend ihren Lebensunterhalt 
bestreiten. § 17 Abs. 2 und 10 :ilstentsprechend 
anzuwenden. " 

3. a) § 4 Abs. 1 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. für die nach § 2 Abs. 1 Z. 3 pflichtver­
sicherten Personen, soweit im Abs. 2 nicht 
anderes bestimmt wird, mit dem Tag, an dem der 
Pensionist (Rentner) den Pensions(Renten)­
bescheid erhält, wenn jedoch die Pension (Rente) 
erst später anfällt, mit dem Tag des Anfalles der 
Pension (Rente) j". 

b) § 4 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Wurde ein Antrag auf Zuerkennung einer 
Pension (Rente) gestellt, deren Bezug die Kran­
kenversicherung nach § 2 Abs. 1 Z. 3 begründet, 
und liegt kein Ausnahmegrund nach § 3 vor, so 
ist der Pensions(Renten)werber berechtigt, gleich­
zeitig oder nachher die Ausstellung einer Beschei­
nigung für die vorläufige Krankenversicherung 
zu beantragen. Die Pensions'versicherungsanstalt 
der Bauern hat nach pflichtgemäßem Ermessen 
zu prüfen, ob die Zuerkennung einer Pension 
(Rente) wahrscheinlich ist. Trifft dies zu, so hat 
sie eine Bescheinigung darüber auszustellen, daß 
die Krankenversicherung vorläufig mit dem Tag 
beginnt, an dem der Pensionist (Rentner) die 
Bescheinigung beantragt hat. Die Bescheinigung 
ist sowohl dem Antragsteller als auch der Oster­
reichischen Bauernkrankenkasse zuzustellen. Die 
Entscheidung ·des Versicherungsträgers über die 
vorläufige Krankenversicherung kann durch ein 
Rechtsmittel nicht angefochten werden." 

c) § 4 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Krankenversicherung der Pensionisten 
(Rentner) endet mit dem Ablauf ,des Kalender­
monates, für den letztmalig eine Pension (Rente) 
im Inland ausgezahlt wird. Die vorläufige Kran­
kenversicherung (Abs. 2) endet spätestens mit der 
Zustellung des abweisenden Pensions(Renten)­
bescheides ... 
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4. a) § 10 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die in § 2 Abs. 1 Z. 1 genannten Perso­
nen haben für sich selbst und für die in § 2 
Abs. 1 Z. 2 bezeichneten Personen binnen einem 
Monat nach Eintritt der Voraussetzungen für die 
Pflichtversicherung beim Versicherungsträger eine 
Anmeldung zu erstatten und die angemeldeten 
Personen binnen einem Monat nach dem Ende 
der Pflichtversicherung abzumelden. Der Ver­
sicherungsträger hat das Einlangen der Meldung 
auf Verlangen des Meldepflichtigen zu bestätigen, 
wenn der Vordruck für die Meldebestätigung 
vom Meldepflichtigen or,dnungsgemäß ausgefüllt 
und freigemacht vorgelegt wird." . 

b) § 10 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern hat alle für den Beginn und das Ende 
der Krankenversicherung des Pensionisten (Rent­
ners) maßgebenden Umstände sowie jede für 
diese Versicherung bedeutsame Änderung dem 
Versicherungsträger unverzüglich bekanntzu­
geben." 

5. a) § 17 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Der Einreihung nach Abs. 1 lit. a sind in 
den nachstehenden Fällen folgende Werte als Ein­
heitswerte zugrunde zu legen: 

a) wenn der Pflichtversicherte mehrere land­
{forst)wirtschaftliche Betriebe führt, die 
Summe der Einheitswerte aller Betriebe; 

b) bei Verpachtung einer land(forst)wirt­
schaftlichen Fläche ein um den anteilsmäßi­
gen Ertragswert der verpachteten Fläche 
verminderter Einheitswert; 

. c) bei Zupachtungen einer land(forst)wirt­
schaftlichen Fläche ein um zwei Drittel des 
anteilsmäßigen Ertragswertes der gepachte­
ten Fläche erhöhter Einheitswert; 

d) wenn. der land{forst)wirtschaftliche Betrieb 
zur Gänze gepachtet ist, ein um ein Drittel 
verminderter Einheitswert". 

b) § 17 Abs. 3 wird aufgehoben. 

c) § 17 Abs.6 hat zu lauten: 

,,(6) Die gemäß §2 Abs. 1 Z. 3 Pflichtver­
sicherten, mit Ausnahme der Bezieher einer 
W aisenzuschußrente (übergangswaisenrente), 
haben einen Beitrag in der Höhe von 3 v. H. von 
jeder· :iur: Auszahlung gelangenden Rente (Ren­
tensonderzahlung) einschließlich der Zuschüsse zu 
leisten. Der Beitrag beträgt mindestens 7 S. Der 
Beitrag ist von der Landwirtschaftlichen Zuschuß­
rentenversicherungs anstalt einzubehalten' und an 
den Versicherungsträger bis zum Ende des Aus-
zahlungsmonates abzuführen." . 

d) § 17 Abs. 10 hat zu lauten: 

,,(10) .Änderungen des Einheitswertes werden 
für die Bemessung der Beiträge nach Abs. 2 lit. b 
und c mit ,dem ersten Tag des Kalenderviertel­
jahres wirksam, das der Knderung folgt. Sonstige 
Kn,derungendes Einheitswertes werden mit dem 
ersten Tag des Kalendervierteljahres wirksam, das 
der Zustellung des Bescheides der Finanzbehörde 
erster Instanz folgt." 

6. § 17 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) Die gemäß § 2 Abs. 1 Z. 3 Pflichtversicher­
ten, mit Ausnahme der Bezieher einer Waisen­
pens~on (Waisenzuschußrente), haben einen Bei­
trag zu leisten. Der Beitrag beträgt 

a) '3 v. H. von jeder zur Auszahlung gelan­
genden Rente (Rentensonderzahlung), 

b) 6 v. H. 'von jeder zur Auszahlung gelan-
genden Pension (Pensionssonderzahlung). 

Der Beitrag beträgt mindestens 7 S. Der Beitrag 
ist von der Pensionsversicherungsanstalt der 
Bauern einzubehalten und an ·den Versicherungs­
träger bis zum Ende des Auszahlungsmonates . 
abzuführen. Darüber hinaus hat die Pensionsver­
sicherungsanstalt der Bauern für diese. Versicher­
ten einen Beitrag zur Krankenversicherung in der 
Höhe von 2 v. H. von jeder zur Auszahlung 
gelangenden Pension (Pensionssonderzahlung) 
beziehungsweise Rente (Rentensonderzahlung) 
zu eInrichteri. Zur Pension (Rente) sowie zur 
Pensions(Renten)sonderzahlung zählen auch die 
Zuschüsse, nicht jedoch die Ausgleichszulage. Die 
österreichische Bauernkrankenkasse ist berech­
tigt, die Verrechnung und Abfuhr der- für sie 
bestimmten. Beiträge bei der Pensionsversiche­
rungsanstalt der Bauern zu überprüfen und bei 
dieser während der Geschäftsstunden in alle 
bezüglichen Bücher und sonstigen Aufzeichnun­
gen durch Beauftragte Einsicht zu nehmen." 

7. § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ab dem Jahre 1968 leistet der Bund zur 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
für jedes Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 
der Summe der in diesem Geschäftsjahr ein­
gezahlten Beiträge gemäß § 17. In dieser Summe 
sind jedoch Beiträge, die als zu', Ungebühr ent­
richtet rück gefordert wurden, nicht zu berück­
sichtigen." 

8. § 18 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ab dem . Jahre. 1968 leistet der Bund zur 
Krankenversicherung nach diesem Bundesgesetz 
für jedes 'Geschäftsjahr einen Beitrag in der Höhe 
der Summe der in diesem Geschäftsjahr ein­
gezahlten Beiträge gemäß§ 17. In dieser Summe 
sind jedoch Beiträge, die als zu Ungebühr ent­
richtet rüc\igefordert wurden, und Beiträge der 
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1442 der Beilagen 5 

Pensionsversicherungsanstalt der Bauern zur berechtigte aus eigener Pensionsversicherung 
Krankenversicherung gemäß § 17 Abs. 6 nicht zu (§ 85 Abs. 4 lit.a des Bauern-Pensionsversiche­
berücksichtigen." rungsgesetzes), es darf 2700 S nicht übersteigen." 

9. § 19 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Beiträge sind, sofern im folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, für die Dauer der 
Versicherung zu leisten. Für den Kalendermonat, 
in dem die Pflichtversicherung bis einschließlich 
15. dieses Monates beginnt oder nach_ ·dem 15. 
endet, ist der volle Beitrag zu leisten. Beginnt die 
Pflichtversicherung nach dem 15., beginnt die 
Beitragspflicht mit dem folgenden Kalender­
monat. Endet die Pflichtversicherung am 15. oder 
vorher, so endet die Beitragspflicht mit dem vor­
angegangenen Kalendermonat." 

10. § 47 hat zu lauten: 

"S 0 n der r e gel u n g für P e n s ion ist e n 
(R en t n e r) 

§ 47. Ist der Pensionist beziehungsweise Rent­
ner (§ 2 Abs. 1 Z. 3) oder ein Angehöriger des 
Pensionisten beziehungsweise Rentners (§ 46) in 
einer Versorgungsanstalt oder in einer Anstalt 
der Allgemeinen Fürsorge, in der er im Rahmen 
seiner gesamten Betreuung Krankenbehandlung 
erhält, untergebracht, so besteht während der 
Dauer dieser Unterbringung für seine Person 
kein Anspruch auf die Leistungen aus der Kran­
kenversicherung. Dies gilt nicht für den An­
spruch auf Sterbegeld." 

11. a) § 67 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Beim Tode -des Versicherten oder eines 
Angehörigen (§ 46) wird Sterbegeld gewährt. Es 
beträgt beim Tode des Versicherten (§ 2 Abs. 1 
Z. 1 und 2) und beim Tode des als Angehöriger 
geltenden Ehegatten (§ 46 Abs. 2 Z. 1) das Fünf­
zehnfache, beim Tod eines sonstigen Angehöri­
gen das Zehnfache des letzten vor Eintritt des 
Versicherungsfalles fällig gewordenen Monatsbei­
trages." 

b) § 67 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Beim Tod eines nach§ 2 Abs. 1 Z. 3 Ver­
sicherten und beim Tod eines seiner Angehöri­
gen (§ 46) beträgt das Sterbegeld das Einfache der 
monatlichen P<;nsion (Rente) einschließlich einer 
allfälligen Ausgleichszulage, jedoch ohne Zu­
schüsse und ohne Berücksichtigung von Kür­
zungs- und Ruhensbestimmungen." 

c) § 67 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Das Sterbegeld gebührt in den Fällen des 
Abs. 1 und 2 mindestens im Ausmaß des jeweili­
gen Richtsatzes für alleinstehende Pensions-

d) Im § 67 erhalten die Abs. 3 bis 5 die Be­
zeichnung 4 bis 6. I~ Abs. 5 (neu) ist die Zitie­
rung "Abs. 3" durch die Zitierung "Abs. 4" zu 
ersetzen. 

12. § 73 hat zu lauten: 

"E r s atz ans p r ü c h e i m Ver h ä I t n i s 
zwischen der österreichischen 
Bau ern k r a n k e n k ass e und der P e n-

sionsversicherungsanstalt der 
Bauern 

§ 73. Gewährt die Pensionsversicherungsanstalt 
der Bauern ein Heilverfahren, dessen Durchfüh­
rung sie nicht gemäß § 97 des Bauern-Pensions­
versicherungsgesetzes .der österreichischen 
Bauernkrankenkasse überträgt, so hat dieser Ver­
sicherungsträger der Pensionsversich-erungsanstalt 
der Bauern die ausgewiesenen tatsächlichen 
Kosten eines solchen Heilverfahrens zu ersetzen, 
soweit die im Rahmen des Heilverfahrens ge­
währten Leisturigen nicht über das hinausgehen, 
wozu die österreichische Bauernkrankenkasse 
verpflichtet ist." 

13. § 74 hat zu lauten: 

"G e I t end mac h u n g der E r s a t z­
ansprüche 

§ 74. Die Ersatzansprüche der Versicherungs­
träger nach den §§ 70 bis 73 sind bei sonstigem 
Verlust des Anspruches binnen sechs Monaten, 
sonstige Ersatzansprüche binnen sechs Jahren von 
dem Tag an geltend zu machen, an dem der Ver­
sicherungsträger die letzte Leistung erbracht hat." 

14. § 134 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Das Oberlandesgericht Wien hat auf An­
trag des Bundesministeriums für Justiz über 
Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung, die 
in rechtskräftigen Urteilen in Leistungssachen, 
ausgenommen in Streitigkeiten über Ersatz­
ansprüche der Fürsorgeträger, nach diesem oder 
einem anderen Sozialversicherungsgesetz verschie­
den entschieden worden sind, ein Gutachten zu 
beschließen. " 

15. § 141 hat zu lauten: 

"W i r k u n g der B es ehe i d e des V e r­
s ich e run g s t r ä ger s i n a n der e n V e r­

sicherungen 

§ 141. Hat der Versicherungsträger einen Be­
scheid in einer Angelegenheit erlassen, welche die 
Pensionsversicherung der Bauern betrifft, so hat 
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6 1442 der Beilagen 

die Pensionsversicherungsanstalt der Bauern im 
Verfahren vor den Verwaltungsbehörden über 
diese Bescheide Parteistellung.'~ 

I 

16. Der Abschnitt VII des SeChsten Teiles hat 
zu lauten: 

"ABSCHNITT VII 

Ver g ü tun g der K 0 s t end e r Mit w i r­
k u n g a n der Dur eh f ü h run g der P e n­

s ion s ver s ich e run g der B au ern 
§ 177. Die österreichische Bauernkrankenkasse 

erhält zur Abgeltung der Kosten, die ihr aus der 
Mitwirkung an der Durchführung der Pensions­
versicherung ·der Bauern erwachsen, eine Ver­
gütung, deren Höhe das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung im Einvernehmen mit dem 
BundesministeriUl11 für Finanzen nach Anhörung 
der Pensionsversicherungsanstalt der Bauern und 
des Hauptverbandes der österreichischen Sozial­
versicherungsträger festsetzt." 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, sofern nichts 
anderes bestimmt wird, mit 1. Jänner 1971 in 
Kraft. 

'(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirkend mit 30. Juli 1965 die Bestim­
mungen des Art. I Z. 13; 

b) rückwirkend mit 1. Jänner 1968 die Be­
stimmungen des Art. I Z. 7; 

c) mit 1. Jänner 1970 die Bestimmungen des 
Art. I Z. 5 lit. c; 

d) mit 1. Oktober 1970 die Bestimmungen des 
§ 2 Abs. 1 Z. 2 des Bauern-Krankenver­
sicherungsgesetzes in der Fassung des Art. I 
Z. 2 1it. asowie die Bestimmungen des 
Art. I Z. 2 1it. b, Z. 4 lit. a und Z. 5 lit. a, 
bund d. 

Artikel III 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I Z. 14 
der Bundesminister für Justiz im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung, 
im übrigen der Bundesminister für soziale Ver­
waltung betraut. 
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